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BEKANNTMACHUNG 
DER STADT BAD BRAMSTEDT 

Bad Bramstedt, den 21.09.2010 

Neufassung der Richtlinie übel' 
die Benutzung des Strauchgutsammelplatzes 

der Stadt Bad Bramstedt 

Die Stadt Bad Bramstcdt betreibt am Maienbaß - Zufahrt über Fuhlendorfer Weg - einen 
S tra uchg utsa mme I p latz. 
Während der bekannt gegebenen Öffnungszeiten darf von den EinwohnerilUlen und Einwohnern 
Strauchgut ul/d al/dere kompostierbare Gartel/abfälle angeliefert werden . Ausgeschlossen ist 
die Annahme von Strauchgut aus dem gewerblichen Garten- und Landschaftsbau und sonstigem 
Abfall . 
Die Anlieferung am Öffnungstag ist nur bis zu einer Menge von 2 m3 gestattet. Dafür ist ein (il/ 
Relatiol/ zur Mel/ge) abgestuftes Entgelt in Höhe von 6,00 €1m 3 zu entrichten. Das Entgelt ist 
sofort in bar an die anwesenden Beauftragten der Stadt zu entrichten. 
Soweit Vorrat vorhanden ist, kann gesiebtes Kompostmaterialmitgenommen werden. Das Ent
gelt Itielfiir beträgt 10,00 €/m] 
Das Platzrecht wird von den anwesenden städtischen Beauftragten ausgeübt, deren Anweisungen 
zu befolgen sind. 
Diese Richtlinie wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 20.09.2010 beschlossen und 
gilt ab dem der Be/((lIl11tmacl/lll/gfo/gel/del/ Tag. B 
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